
GEMEINDE NEUFAHRN
BE I F R E I S I NG

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/030/2022

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum:
Bauamt Zue, Christian 08.03.2022

Beratungsfolge Termin Behandlung Status

Gemeinderat 25.04.2022 öffentlich

Bebauungsplanes Nr. 134 „Gewerbegebiet Mintraching Nord-Ost,
Ortsabrundung östlich der Münchner Straße„ und zugehöriger 27.
Flächennutzungsplanänderung; Würdigung Stellungnahme Flughafen
München GmbH

Sachverhalt:

Stellungnahme der Flughafen München GmbH vom 22.02.2022



Würdigung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

In der Zone B des Regionalplans sind gewerbliche Nutzungen uneingeschränkt zulässig.
Da der Bebauungsplan ein Gewerbegebiet festsetzt, entspricht diese Nutzungsfestsetzung
dem Regionalplan. In der Zone C wäre zusätzlich die Ausweisung von Bauflächen mit
Wohnnutzung in Bebauungsplänen zur Abrundung vorhandener Wohnbebauung möglich.
Dies gilt insbesondere für die Teilzone CA, in der die fluglärmbedingte Geräuschbelastung
geringer ist als in der Teilzone Ci.

Dies ist durch die Festsetzung Punkt 10.2 (Schalldämm-Maße für Büro- und Wohnräume)
zum baulichen Schallschutz im Bebauungsplan gewährleistet. Die festgesetzten
Schalldämm-Maße sind mindestens bis zu einer Geräuschbelastung von 65 dB(A)
ausreichend. Die Fluglärmbelastung erreicht lediglich 60 dB(A).

Die Hinweise der FMG sind im schalltechnischen Gutachten, das Grundlage des
Bebauungsplans ist, vollumfänglich berücksichtigt. Es besteht daher keine Veranlassung die



Bauleitplanung zu ändern

Diskussionsverlauf:

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Anpassung
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich.

Beratungsergebnis:

Abstimmungs-
Ergebnis :

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag

Abweich. Beschluss
(Rücks.)


